
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/3/17 2Ob427/53,
2Ob783/54

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1954

Norm

ABGB §141 IA

ABGB §142 E

Rechtssatz

In den §§ 141, 142 ABGB ist die Verp3ichtung des ehelichen Vaters, für den Unterhalt der Kinder solange zu sorgen, bis

sie sich selbst ernähren können, unbedingt und unabhängig davon festgelegt, in wessen Obsorge sich die Kinder

be8nden. Es ist daher unerheblich, ob der Verbringung der Kinder (aus der Tschechoslowakei) in den derzeitigen

inländischen Wohnsitz des Vaters ein faktisches oder rechtliches Hindernis entgegensteht.
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Beisatz: Verbringung des Kindes zur Mutter nach Bayern. (T1)
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